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Ausbildung von Ausbildenden für den Sachkundenachweis (SKN) 

 
Nach dem neuen Reglement über die Ausbildung von Ausbildenden für den 
Sachkundenachweis vom 1. Mai 2009 der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) 
gelten folgende Kriterien für die Zulassung zur Ausbildung (Art. 3 Zulassung zur Ausbildung): 
 
3.1. Mindestalter 18 Jahre 

3.2. Führen eines eigenen Hundes mit bestandener SKG-Prüfung (es qualifizieren alle 
Prüfungen der TKGS, TKAMO, TKJ, J+H sowie HHB und IPO) 

3.3. a) Bestandene Gruppenleiterprüfung (Gruppenleiter-Diplom SKG) bzw. Prüfung 
Brevetkurs (BAH) 

 b) Leistungsrichter TKAMO, TKGS, TKJ mit bestandener praktischer und 
theoretischer Eintrittsprüfung 

3.4. 3 Jahre praktische Erfahrung als Leiter von kynologischen Gruppen oder als 
Richter gemäss Art. 3.3.b) 

 
Diese Lösung gilt auf Dauer, d.h. nicht nur während einer Übergangszeit. Der vollständige Text 
dieses Reglements kann auf der Homepage der AGJ (www.ag-jagdhunde.ch) als PDF 
heruntergeladen werden. 
 
Der Kurs zur Erlangung der Befähigung für "Ausbildende SKN" dauert 3 Wochenenden und 3 
Abende. Anschliessend ist eine Prüfung zu absolvieren. 
 
Die Gebühr für die Zulassungsprüfung kostet CHF 300.--. Der Kurs für den "Ausbildenden SKN" 
einschliesslich Prüfungsgebühr kostet ca. CHF 2'400.--. Der Kurs und die Prüfung wird von der 
SKG in Zusammenarbeit mit der TKJ durchgeführt. 
 
Die TKJ plant, einen Pilotkurs und Prüfung "Ausbilder SKN für Jagdhundeleute" mit TKJ-
Richtern, welche die oben aufgeführten Kriterien erfüllen, zusammen mit der SKG 
durchzuführen. Die Vorbereitung zur Zulassungsprüfung soll an einem separaten Kurs von 
einem Tag oder Halbtag vorgenommen werden. Der Pilotkurs wird nur durchgeführt, wenn eine 
Teilnehmerzahl von mindestens 15 erreicht wird. 
 
Interessierte TKJ-Richter sind gebeten, sich bis zum 15. Juni 2009 beim Sekretär der 
TKJ, Andreas Rogger, andreas.rogger@bluewin.ch, zu melden. 
 
Angesichts der doch erheblichen Kurs- und Prüfungskosten ist die TKJ der Auffassung, dass 
die Jagdhunde-Rasseclubs die Kosten der TKJ-Richter, die diese Ausbildung absolvieren, zu 
einem massgeblichen Teil mittragen sollten. Dagegen würde andererseits ein verbindlicher 
(günstiger) Tarif für die Teilnehmenden an SKN-Jagdhunde-Kursen festgelegt. 
 
Zürich, 4. Mai 2009 
Für die TKJ, der Präsident, Walter Müllhaupt 


